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 19. Nov . 2009  
 
 
 
 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 
 

II / 2009 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
wir haben die "Sommerpause" genutzt, ein weiteres Rundschreiben zu verfassen. Wir hoffen, dass 
Sie, sofern Sie Ihren Jahresurlaub im Sommer genommen haben, einen angenehmen, erholsamen 
Urlaub verbracht haben, dass im Urlaub all das eingetreten ist, was Sie sich wünschten, was Sie von 
einem Jahresurlaub auch erwarteten. 
Wenn Sie erst noch den Jahresurlaub nehmen, so nehmen Sie begleitend dieses Rundschreiben mit. 
Sie können sich dann in einer Musestunde mit dem Inhalt des Rundschreibens befassen. 
 
Wir haben im letzten Rundschreiben auch darauf hingewiesen, dass die letzte Veranstaltung vor den 
Sommerferien schwach besucht war, dass einige der Kolleginnen und Kollegen, die sich angemeldet 
haben, leider nicht teilnahmen und sich leider auch nicht abmeldeten. 
Wir haben zu Beginn dieser Sommerveranstaltung auf dem Schloss Egg einige Zeit zugewartet, im-
mer in der Hoffnung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht abgemeldet haben, doch noch 
erscheinen. Da der Schlossführer allerdings dann auf Beginn drängte, haben wir zeitlich verzögert die 
Besichtigung begonnen. Diese Dinge lassen sich vermeiden, wenn Sie zuverlässig mit uns zusam-
menarbeiten und uns informieren, falls es Ihnen überraschenderweise nicht möglich ist, an einer be-
reits zugesagten Veranstaltung teilzunehmen. 
Der zeitliche und auch sonstige Aufwand einer derartigen Information ist äußerst gering und Sie hel-
fen uns, die Veranstaltungen so abzuwickeln, wie wir sie auch geplant haben, ohne dass dann Un-
stimmigkeiten der Wartenden auftreten. 
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I. Personelles  
 
Aus Altersgründen haben nachfolgende Mitglieder ihre Mitgliedschaft aufgekündigt. Trotz unserer 
Satzungsänderung vom 22. Oktober 1987, auch nach Erreichen der Altersgrenze beim VöS weiterhin 
als Mitglied zu bleiben, haben die Kollegen Herr Streif, Herr Hornik, Herr Dr. Ing. Peter K. Gauer und 
Herr Ludwig Ecker es dennoch vorgezogen, in den wohlverdienten Ruhestand zu wechseln  
 
 
Im Juli 2008 hat unser Ehrenmitglied Sepp Bauer aus Schwandorf seinen 90. Geburtstag gefeiert, 
heuer im September ist er leider verstorben.  
 
 
 
 

Er war ein unermüdliches Mitglied unserer Vereinigung, er nahm mit großem 
Interesse an den Aktivitäten unserer Veranstaltungen teil. Der Herr möge ihm 
drüben im anderen Leben die ewige Ruhe schenken 

 
 
 
Geburtstage  
 
Besondere Geburtstage feierten unsere Mitglieder  
Herr Günther Schwarz im Januar, 
im Februar Herr Dr. Gauer, 
und Herr Ludwig Ecker, 
im Mai Herr Willy Birkenseer, 
im Juni Herr Otto Kehrer, 
im Juli Herr Karl A. Bauer 
im August Herr Josef Böhm, ehemaliger „Betreuer“ der Sachverständigen bei der IHK Regensburg 
und Herr Robert Kraus, 
im September unsere Kollegin Frau Reichardt-Engl 
und Herr Rudolf Oreskovich  
sowie Herr Peter Poschenrieder,  
im November Herr Lothar Schneider 
und Herr Professor Dr. rer. nat. Univ. Forster. 
 
 
II. Zu den bisherigen Veranstaltungen  
 
1. Dienstag, den 08. Sept. 2009 
Die beabsichtigte Besichtigung des Hundertwasserturms bei der Brauerei Kuchlbauer in  
Abensberg fand nicht statt, da die bauaufsichtliche Genehmigung noch nicht erteilt ist.  
Die Besichtigung erfolgt voraussichtlich im nächsten Jahr. 
 
Anstelle der Besichtigung führte uns die 1. Vorsitzende des Fremdenverkehrsverein Kallmünz, 
Frau Rosa Donauer, in einem etwa 3-stündigen Rundgang durch den renommierten Künstlerort  
Kallmünz.  
 

Kallmünz, Perle des Naabtales  
Am 8. September zeigte uns die 1. Vorsitzende des Fremdenverkehrsverein, Frau Rosa Donauer, in 
einer dreistündigen, sehr engagierten Führung die Sehenswürdigkeiten von Kallmünz, dem Künstler-
Kleinod am Zusammenfluss von Vils und Naab. 
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In der Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz  sind heute folgende Gemeinden vereint: Markt Kallmünz, 
Holzheim am Forst und Duggendorf mit insgesamt 3.125 Einwohnern. 
 
Charles Johann Palmié, mit vierzehn Jahren schon Schüler des damals sehr bekannten  Hoftheater-
dekorationsmalers Rieck in Dresden, bezeichnete in den neunziger Jahren des vorletzten Jahrhun-
derts Kallmünz als „Die Perle des Naabtales“. Er hatte sich als Landschafts- und Stilllebenmaler 
einen Namen gemacht. Mit seinem Freund Wassily Kandinsky  hat er 1909 die Neue Künstlerver-
einigung München  ins Leben gerufen. 
 
Bereits 1805 durchstreifte Max Joseph Wagenbauer, Kabinettzeichner am Münchner Hof, die Umge-
bung von Kallmünz, wo er zwei Aquarelle fertigte. Einige Jahre später zog es Domenico Quaglio im 
Auftrag von König Ludwig I, auf der Suche nach einem Standort für die Befreiungshalle, 1836 nach 
Kallmünz, wo er eine schöne Ansicht von Norden auf den Markt Kallmünz  zeichnete. Ende des 
19. Jahrhunderts war Kallmünz gar so etwas wie ein Geheimtipp unter den Malern. Um die Nachfrage 
der Kunst- und Malschulen aus ganz Deutschland zu befriedigen, wurde das Gasthaus „Zur Roten 
Amsel“  in ein Künstlerheim umgebaut. Zu den Gästen gehörten namhafte Maler wie Charles Palmié, 
Elsa Boyens, Ludwig Herterich, Albert Reich, Ludwig von Senger, Konstantin Gerhardinger und Arpad 
Rach. Wassily Kandinsky kam im Sommer 1903 mit seinen Schülerinnen nach Kallmünz, unter denen 
sich auch Gabriele Münter befand, mit der er sich hier in Kallmünz verlobte. Ihre Skizzen, Ölbilder und 
auch Fotografien sind Zeugnis einer intensiven Zeit an diesem Ort. 
 
In den darauffolgenden Jahren hinterließen Künstler wie Karl Schmidt-Rottluff, Erik Mailik, Günther 
Schmitz, Oskar Koller, Fritz Wurmdobler, Willi Ulfig, Rupert Preißl, Hans Laßleben und Alois Knauer 
ihre malerischen Spuren. Georg Miller und Hans Geistreiter siedelten sich in den Nachkriegsjahren in 
Kallmünz an und trugen zu einem reichen künstlerischen Nachlass bei. 
 
Unseren Rundgang begannen wir im Haus der VG Kallmünz mit Werken v.a. von Georg Miller 
 
Nach einem kurzen Fußmarsch durften wir das Renaissance-Rathaus aus dem Jahr 1603, unmittel-
bar am rechten Naabufer gelegen und weithin sichtbar mit dem Schiefen Turm, besichtigen. Es be-
herbergt zahlreiche außergewöhnliche Werke von Oskar Koller, Alois Knauer, Charles Palmié, Pro-
fessor Gerhardinger und Mathias Zintl. Besonders sehenswert war die Zunftstäbesammlung im al-
ten Sitzungssaal.  
 
Kaiser Karl der Große hat hier schon 805 eine Reichszollstätte errichten lassen, bei der die Handels-
schiffe zwischen Amberg und Regensburg kräftig zur Kasse gebeten wurden. 
Über die Steinerne Brücke, die der Regensburger Steinernen Brücke etwas ähnelt, aber rund 400 
Jahre später erbaut worden ist, gelangten wir ans linke Naabufer. Erwähnenswert ist, dass es auch 
hier früher schon zeitweilig Geschwindigkeitsbegrenzungen gab; aber nur für Pferdefuhrwerke und 
Ochsenkarren. 
 
Wieder zurück am rechten Naabufer empfing uns die Kirche St. Michael mit ihrer wirklich beeindru-
ckenden Pracht. Da kamen Barock und Rokoko mit ihrer Lust an der ausgefeilten Darstellung gerade 
recht! Denn was man mit eigenen Augen sieht, kann man leichter glauben: Ein überschwänglich ge-
malter Vorgeschmack auf die Herrlichkeit des Himmels sollte als Anreiz dienen – für ein Leben im 
„rechten Glauben“. 
 
Bunter als anderswo in der Oberpfalz sind die Häuser in Kallmünz. Ein besonders prächtiges Kostüm 
erhielten die barocken Gebäude durch ihre aufgemalte oder stuckierte Scheinarchitektur, wie am  
ehemaligen Gasthaus „Zum schwarzen Rößl“. 
 
Bevor wir uns dann zum Abschluss unseres Kulturtages im Biergarten der Gaststätte „Zur Roten Am-
sel“ eine zünftige Brotzeit schmecken ließen, konnten wir noch der Galerie Münter im Galeriecafe 
„Blaue Lilie“, der „Galerie Schwarzer Hund“ und der „Galerie am Fels“ einen Kurzbesuch abstatten.  
Der milde Spätsommerabend an der Vils lud uns geradezu zum längeren Verweilen ein. 
 
Texte mit ausdrücklicher Genehmigung durch die 1. Vorsitzende des Fremdenverkehrsverein Kallmünz e.V. 
Nähere Informationen per e-mail: rosa.donauer@quelle.de  
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2. Pilz-Lehrwanderung am Samstag, 03. Oktober 2009 
 
Für die Pilz-Lehrwanderung hatten sich zehn Personen angemeldet. Als Ehrengast hatte auch Bettina 
Haberl, Pilzsachverständige an der Technischen Universität München ihr Kommen zugesagt. 
 
Obwohl die Pilzsaison im Juni mit unglaublichen Funden von Pfifferlingen begann, war heuer in der 
Hauptsaison das schlechteste Schwammerljahr seit 30 Jahren. Außer in einigen wenigen Gebieten im 
Bayerischen Wald wurden in Bayern kaum Steinpilz und Co. gefunden. Aber auch die weniger be-
kannten Speise- und Giftpilze wollten nicht wachsen.  

Nach Rücksprache mit den angemeldeten Teilnehmern wurde die Wanderung mangels Erfolgsaus-
sichten auf Speisepilze abgesagt. Ein Ersatztermin konnte aus den bekannten Gründen nicht mehr 
stattfinden. 

 
Es wird geplant, die Pilz-Lehrwanderung im nächsten Jahr durch zu führen. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir wieder einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist sich für Veran-
staltungen rechtzeitig an zu melden. 
 
 
 
III. Fachausführungen von Kolleginnen und Kollegen  
 
1. Bericht von Herrn Jacoby – redaktionelle Zusammenfassung – auf Anforderungen senden wir ih-
nen gerne den Langtext 
 
LVS-Tagung des Fachbereichs Immobilienbewertung   
 
Der Fachbereich Immobilienbewertung des LVS lud am 30.01.2009 zu einer Tagung zum Thema „Die 
Zukunft des Sachverständigenwesens, neue Auftragspotentiale für Sachverständige“. 
 
Der LVS-Vizepräsidenten Jürgen Schreiber und der LVs-Bezirksvorsitzende Albert Mast konnten da-
zu drei hochkarätige Referenten begrüßen. 
 
Den Vortragsbeginn machte Gerhard Schweser vom Bayerischen Landesamt für Steuern, der über 
den aktuellen Stand, wie die Bayerischen Finanzbehörden die Vorgaben durch das ratifizierte Erb-
schaftssteuerreformgesetz (ErbStRG) realisieren werden, referierte. 
 
Christian Thöne MRICS, Direktor der Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH (ADI) gab Einblicke 
über zusätzliche Betätigungsfelder für Sachverständige. Due Diligence ist ein weites Feld in der Be-
wertung von technischen, rechtlichen, steuerlichen und wohnungswirtschaftlichen Aspekten von 
Grundstücken und Gebäude. 
 
Das Schlussreferat hielt Hans Netscher MRICS, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
und ging dabei auf den immer schneller werdenden Wandel ein und führte folgende Beispiele an: 

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Nachhaltigkeitsdiskussion, Gebäudeeffizienz 
und Nutzungsdauer von Immobilien, Analyse-Methoden wie Due-Diligence-Real-Estate, SWOT-
Analysen oder Real-Estate-Credit-Analysis, neue Normalherstellungskosten, Erbschaftsteuerreform 
mit neuen Bewertungsaufgaben etc. 

In seinem Schlusswort bedankte sich LVS-Vizepräsident Schreiber beim Projektleiter Jürgen Jacoby 
für eine rundum gelungene Veranstaltung. 
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2. Bericht von Herrn Karl Tuschner, Sachverständiger für Immobilienbewertung 
  
KURZGUTACHTEN - Ein immer währendes Thema 
 
In regelmäßigen Abständen kocht das Thema Kurzgutachten immer wieder hoch. Der zunehmende Wettbe-
werbsdruck durch die heute große Anzahl von öffentlich bestellten und zertifizierten sowie sonstigen qualifizier-
ten Sachverständigen verführt den einzelnen Sachverständigen sich diesen Markt ebenfalls zu erschließen. 
 
Doch was ist ein Kurzgutachten. Bislang gibt es keine gesicherte Definition des Begriffes Kurzgutachten oder 
der in diesem Zusammenhang oftmals stellvertretend genannten Begriffe Pauschalgutachten, Expertise, Be-
richt, gutachterliche Stellungnahme, Wertüberschlag, usw. Ein Kurzgutachten lässt sich auch nicht am Umfang 
der Seiten und der Ausführungen sowie an der Art des Gutachtens festmachen. Ein „kurzes“ Gutachten von 1 
bis 2 Seiten, kann unter Umständen bei bestimmten Auftragszwecken ebenso ausreichend sein, wie in anderen 
Fällen ein mehrere hundert Seiten umfassendes Gutachten. 
 
Man muss sich daher zunächst überlegen, welche Anforderungen grundsätzlich an ein Gutachten zu stellen 
sind. Gutachten sind gewissenhaft und nachvollziehbar zu erstellen. Zu einer gewissenhaften Aufgabenerfül-
lung und Gutachtenerstattung gehört die uneingeschränkte Anwendung der besonderen Fachkunde und eine 
systematische, klare Gliederung und eine klare Gedankenführung in der Argumentation. Die fachlichen Würdi-
gungen im Gutachten müssen auch Laien und Dritten gegenüber nachvollziehbar sein. Aufgrund des geleiste-
ten Eides und des besonderen Vertrauens der Auftraggeber in diesen Sachverständigen gilt dies umso mehr für 
die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Aber auch bei den nach DIN EN ISO/IEC 17024 
zertifizierten Sachverständigen findet man in den Berufsgrundsätzen der Zertifizierungsstellen gleichbedeuten-
de Verpflichtungen für den Sachverständigen. 
 
Der Auftraggeber will ein verwertbares und „richtiges“, also präzises Ergebnis, das auch einer Überprüfung 
stand hält; denn sonst würde er wohl kein Gutachten in Auftrag geben. So kann ein Auftraggeber unter einem 
Kurzgutachten üblicherweise nur eine verkürzte Begründung zu geringeren Kosten verstehen. Da aber die 
Nachvollziehbarkeit und die Findung eines präzisen Ergebnisses einer Begründung im Gutachten bedarf, über-
nimmt der Sachverständige in solchen Fällen entweder eine erhöhtes Haftungsrisiko oder er verzichtet auf ei-
nen Teil seines ihm für diese Leistung üblicherweise zustehenden Honorars. 
Nach Roeßner1 stellt sich zudem die Frage, ob in einem Gutachten die Art und Weise, insbesondere der Um-
fang der fachlichen Würdigung überhaupt durch den Auftraggeber beeinflusst werden darf. 
 
Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass ein Kurzgutachten für einen Sachverständigen kein gang-
barer Weg ist. Der Sachverständige ist nicht berechtigt, mit einer bloßen Ergänzung der Bezeichnung Gutach-
ten oder einer dem Grunde nach bedeutungsgleichen Bezeichnung seiner Gutachten sich der Verpflichtung zur 
Gewissenhaftigkeit zu entziehen. Ein solches Vorgehen ist weder mit der öffentlichen Bestellung und Vereidi-
gung noch mit den Berufsgrundsätzen im Zusammenhang mit der Zertifizierung vereinbar. Vertraglichen Gestal-
tungsspielräumen sind deshalb enge Grenzen gesetzt, zumal der Sachverständige sich der Haftung gegenüber 
dem Auftraggeber und insbesondere Dritten nicht entziehen kann. 
Ziel eines Sachverständigen muss es daher sein, den Auftraggeber auf die rechtliche Verpflichtung zur gewis-
senhaften Tätigkeit zu verweisen und die Übernahme von „Kurzgutachten“ abzulehnen. 
 
Mindestanforderungen an Gutachten über die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke: 
http://www.karltuschner.de/upload/516805_Gutachten_Mindest_IHK.pdf 
Mindestanforderungen an Gutachten für Sachverständige aus dem Zertifizierungsbereich „Immobiliengutachter 
für finanzwirtschaftliche Zwecke“: 
http://www.karltuschner.de/upload/516580_Gutachten_Mindest_HypZert_BelWertV.pdf 
Berufsgrundsätze HypZert: 
http://www.hypzert.de/upload/Berufsgrundsaetze.pdf 
 
Karl Tuschner 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

 

 

Von der IHK Regensburg 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

Rüdigerstraße 10 
93053 Regensburg 
Telefon        (0941) 95 847    
Telefax        (0941) 95 347    

 
zertifizierter Immobiliengutachter für finanz-
wirtschaftliche Zwecke nach 
DIN EN ISO/IEC 17024 durch HypZert 

VoIP    032 212 224 999    
kontakt@karltuschner.de 
www.karltuschner.de 

                                                 
1 Dr. Walter Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 3. Auflage2002, § 10 (16) 
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IV. Rechtsausführungen, die für den Sachverständige n von Interesse sein dürften  
 
 
Wir befassen uns mit 3 Themenkreisen, 2 Themenkreise befassen sich mit Problemen, die 
den Sachverständigen originär interessieren (Befangenheit und Entlohnung), 1 Thema befasst sich 
mit einer neuen Entscheidung des BGH im Zusammenhang mit dem Insolvenzrecht. 
Wir meinen, dass diese Entscheidung auch Platz hat in diesem Rundschreiben da die Aussage des 
BGH nach unserer Auffassung allgemeine Bedeutung hat, insbesondere für denjenigen, 
der selbständig ist und dem Mittelstand angehört. 
Wir glauben, dass es dem einen oder anderen schon passiert ist, dass er als Auftragnehmer eine 
Leistung erbracht hat, diese Leistung dem Auftraggeber gegenüber abgerechnet hat, der  
Auftraggeber dann auch bezahlt hat, allerdings unmittelbar nach der Zahlung dann Insolvenz- 
antrag gestellt hat und dass dann der Insolvenzverwalter diese Zahlung wieder (berechtigt oder unbe-
rechtigt) zurückgefordert hat. 
Zu diesem Themenkreis hat der BGH tendenziell nunmehr endlich zugunsten des Auftragnehmers, 
der Geld erhalten hat, entschieden. 
 
1. Ablehnungsproblem bei Durchführung von Ortstermi nen ohne Anwesenheit eines  
    Prozessbeteiligten mangels Zugang der Ladung. 
 
                       "Zur Besorgnis der Befangenheit eines Sachverständigen bei 
                        Durchführung eines von 3 Ortsterminen ohne Anwesenheit des 
                        Antragsgegners bzw. seines Verfahrensbevollmächtigten mangels 
                        Zugang der Ladung." 
 
Das OLG Celle hat in einem Beschluss vom 09. Febr. 2009 (BauR 2009, S. 1007 ff.) über einen Fall 
entschieden, in dem ein Prozessbeteiligter eines Beweissicherungsverfahrens nach Erstattung des 
Gutachtens durch den Sachverständigen einen Befangenheitsantrag gestellt hat, weil diese Partei 
zum 3. Ortstermin nicht geladen worden sei. Das OLG hat diesem Antrag nicht stattgegeben, es hat 
einen Befangenheitsgrund verneint. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es entscheidend sei, ob 
vom Standpunkt der ablehnenden Partei aus genügend objektive Gründe vorliegen, die in den Augen 
einer verständigen Partei geeignet sind, Zweifel an der Unparteilichkeit und Objektivität des Sachver-
ständigen zu erregen (vgl. auch BGH NJW 1975, Seite 1363). 
Grundsätzlich könne auch die Durchführung eines Ortstermins in Anwesenheit nur einer Partei und 
ohne Benachrichtigung der anderen Partei einen Befangenheitsgrund darstellen. Das OLG ging auch 
davon aus, dass die letzte Terminsladung eine Partei nicht erreicht hat wobei allerdings offen blieb, in 
welchen Sphärenbereich dies geschehen ist (Büroversehen des SV oder Kanzleiversehen des 
Rechtsanwalts oder Verlust des Schreibens auf dem Postweg). 
Da der Sachverständige hinreichend belegt hat, dass er die Absendung der Terminsbenachrichtigung 
an beide Anwälte zur Post gegeben habe, ebenso wie die Benachrichtigung des Landgerichts selbst 
und ebenso die Benachrichtigung an einen weiteren Gutachter zum Zwecke der Probeentnahme. 
Somit ging das Gericht davon aus, dass es sich nicht um den Fall handelt, in dem der Sachverständi-
ge von der Ladung oder Benachrichtigung einer Partei (bewußt) abgesehen hat und daher von der 
Terminsteilnahme praktisch ausgeschlossen wurde. Es wurde gerichtlicherseits auch festgestellt, 
dass der Sachverständige nicht verpflichtet ist, die Terminsladung zuzustellen um so einen Nachweis 
über den Zugang zu bewerkstelligen. Zwar könne es Einzelfälle geben, in denen eine Zustellung ge-
rechtfertigt ist, dieser Einzelfall läge jedoch nicht vor. Somit gäbe es keinen vernünftigen Grund, an 
der Unparteilichkeit des Sachverständigen zu zweifeln, es wurde somit ein Befangenheitsgrund nicht 
bejaht. 
Unabhängig von dieser Entscheidung empfehlen wir allerdings, falls möglich, sicherzustellen, dass 
Sie belegen können, dass die Beteiligten auch die Ladung erhalten haben; insofern ist es durchaus 
auch überlegenswert, die Terminsladungen per Telefax zu übermitteln, damit man wenigstens ein 
Faxprotokoll vorlegen kann (auch wenn ein Faxprotokoll nicht zwingend die Zustellung beweist). 
Berücksichtigt man allerdings die Kriterien der gerichtlichen Entscheidung, dann kann ein derartiges 
Faxprotokoll durchaus hilfreich sein. Sinnvoll ist es, sich den Zugang von der Partei bestätigen zu 
lassen, beispielsweise durch die Bitte um ein Rück-Fax. 
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2. Befangenheit eines Sachverständigen bei Link zur  Homepage eines beteiligten 
    Rechtsanwalts 
 
Das Landgericht Kiel hat in einer Entscheidung vom 24.02.2009, AZ: 11 0 43/06 entschieden, dass 
ein Link auf der Homepage des Sachverständigen zur Homepage eines verfahrensbeteiligten 
Rechtsanwalts die Besorgnis der Befangenheit begründet. 
Der Sachverhalt war, dass in einem erstinstanzlichen Bauprozess die Beklagte den Sachverständigen 
als befangen ablehnte, nachdem festgestellt wurde, dass der Sachverständige auf seiner Internetsei-
te unter der Überschrift "Folgende interessante Links habe ich für Sie zusammengestellt" unter dem 
Punkt "Rechtsanwälte" neben einer weiteren Kanzlei die gegnerischen Prozessbevollmächtigten be-
nannt hat. 
Das Landgericht Kiel hat dem Ablehnungsantrag stattgegeben. Es hat ausgeführt, dass für eine Be-
sorgnis der Befangenheit Kontakte zur gegnerischen Prozesspartei oder zum gegnerischen Prozess-
bevollmächtigten des anderen Prozessbeteiligten nicht genügen. Durch das Aufführen von nur zwei 
Rechtsanwälten auf der Webseite des Sachverständigen habe allerdings der Sachverständige für den 
unbefangenen Betrachter den Eindruck einer besonderen Verbundenheit mit diesen Anwälten ge-
schaffen. Aufgrund der begrenzten Anzahl der genannten Anwälte enthalte der Hinweis auf diese 
Anwälte eine positive Eignung im Vergleich zu anderen Anwälten. Der vom Sachverständigen ange-
botene Service besteht gerade in der Information über besonders gute und sachkundige Anwälte. 
Von daher könne eine Partei nachvollziehbar die Befürchtung haben, dass der Prozessvortrag ihrer 
Anwälte, die sich nicht derselben Wertschätzung durch den Sachverständigen erfreuen, nicht mit dem 
gleichen Gewicht vom Sachverständigen zur Kenntnis genommen würden. 
Wir raten deshalb ab, Anwaltskanzleien, mit denen Sie Kontakt haben, auf Ihrer Internetseite zu er-
wähnen. Eine so geschaffene Verbindung zu einer Anwaltskanzlei begründet insbesondere dann, 
wenn Sie im Internet empfohlen werden, die Besorgnis der Befangenheit. 
 
 
3. Strafbarkeit eines falschen Gutachtens 
 
Die Leitsätze einer Entscheidung des OLG Düsseldorf (IBR 2009, Seite 299) lauten: 
 
- Voraussetzung für einen (versuchten) Betrug zum Nachteil des Auftraggebers durch 
  eine Handwerkerrechnung ist, dass entweder nicht erbrachte Leistungen aufgeführt 
  werden oder eine "krasse Überhöhung" insgesamt oder in einzelnen Positionen vorliegt. 
 
- Die Schwelle zur Strafbarkeit wird erst bei einem auffälligen Mißverhältnis von Leistung 
  und Gegenleistung überschritten. 
 
- Ein auffälliges Mißverhältnis liegt vor, wenn mindestens das Doppelte der üblichen Ver- 
  gütung gem. § 632 Abs. 2 BGB berechnet wird. 
 
- Bestätigt ein Sachverständiger eine "krass überhöhte" Handwerkerrechnung als übliche 
  Vergütung, kommt eine Verurteilung wegen Beihilfe zum (versuchten) Prozessbetrug in 
  Betracht. 
 
Der Sachverständige hat in zivilrechtlicher Werklohnrestklage ein falsches Gutachten erstattet. Er 
wurde angezeigt. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, die Generalstaatsanwaltschaft hat die 
vom Anzeigenerstatter erhobene Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen, gegen diese Be-
schwerde richtete sich dann die in der Strafprozessordnung vorgesehene Antragstellung auf gerichtli-
che Entscheidung. Das angerufene Gericht hat diesen Antrag auf gerichtliche Entscheidung ebenfalls 
zurückgewiesen mit der Begründung, dass Voraussetzung für die Beihilfe eines Sachverständigen zu 
einem versuchten Prozessbetrug es sei, dass die Werklohnrestforderung auf einer Rechnung beruhe, 
die nicht erbrachte Leistungen enthalte und insgesamt bzw. in einzelnen Positionen krass überhöht 
sei. 
Bei der Beurteilung der krassen Überhöhung muss man sich an der üblichen Vergütung nach 
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§ 632 Abs. 2 BGB orientieren. Nicht jeder Ausreißer nach oben verursacht den Verdacht eines ver-
suchten Prozessbetrugs. Nur dann, wenn ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und 
Gegenleistung überschritten ist, kann eine Strafbarkeit im Raume stehen. Dies ist beispielsweise, wie 
im Leitsatz ausgeführt, dann der Fall, wenn das Doppelte dessen verlangt wird, was einem zusteht. 
Da der abrechnende Haupttäter strafrechtlich nicht belangt werden konnte, wurde auch das Verfahren 
gegen den Sachverständigen mangels Haupttat gegenstandslos. 
Zu beachten ist allerdings noch, dass beim Tatbestand des Betrugs immer der Vorsatz  relevant ist; 
einen "fahrlässigen Betrug" gibt es nicht. Wenn beispielsweise Rechenfehler oder Übertragungsfehler 
o. ä. plausibel erklärbare Fehler in einer Abrechnung oder in einem Gutachten enthalten sind, schei-
det ein strafbares Verhalten natürlich ebenfalls aus. 
Entdeckt ein Sachverständiger beispielsweise Fehler in der Abrechnung nicht, so kann es schlimms-
tenfalls durchaus sein, dass er strafrechtlich belangt wird; hinzu kommt natürlich auch die Sachver-
ständigenhaftung nach § 839 a BGB wobei diese Sachverständigenhaftung relativ eingeschränkt ist. 
 
4. Abgerechneter Zeitaufwand einer Sachverständigen vergütung muss plausibel sein 
 
Der Mitverfasser des Rundschreibens, Herr RA Gerhard Lippl hat in einem Beweisverfahren 
vor dem Landgericht Regensburg vor kurzem festgestellt, dass auf Antrag einer Partei die 
Sachverständigenvergütung vom zuständigen Beamten erheblich gekürzt worden ist und vom Gericht 
diese Kürzung auch bestätigt worden ist. Diese Maßnahme beruht möglicherweise auch auf dem Be-
schluss des BGH vom 01.04.2008 (IBR 2009, Seite 428: 
 
                    "Zwischen Fachkunde und zeitlichem Aufwand für ein schriftliches Gutachten 
                     muss eine plausible Proportionalität gewahrt sein." 
 
In dem vom Gericht behandelten Fall hat ein Sachverständiger ein Gutachten erstellt und pauschal 
32.500,00 € abgerechnet. Die Klägerin bat um Erläuterung, worauf der Sachverständige diese Hono-
rarforderung mit einem kurzen Schreiben aufgliederte in 
 
- Arbeitskopien 1265 Stück 
- Gutachtenskopien 
- Leistungshonorar 311 Stunden 
- Erstellung des Gutachtens 
- Hilfskräfte 40 x 65,00 € 
 
Der BGH hat die Honorierung dann auf 11.457,44 € festgesetzt und bestimmt, dass vorliegend 
nicht 311 Arbeitsstunden sondern maximal 100 Stunden angemessen seien. Da dem Sach- 
verständigen neben der Gerichtsakte auch Kopien bedeutsamer Urkunden überlassen worden seien, 
könne er die Arbeitskopie nicht vergüten. Die Kosten für die Hilfskräfte wurden mangels 
Darlegung für die Notwendigkeit und der Plausibilität gestrichen. 
Vorliegend hat der BGH die vom Sachverständigen in Rechnung gestellte Vergütung auf 
ca. 1/3 gekürzt (§ 4 Abs. 1 JVEG). Nach dieser Norm darf das Gericht, das den Sachverständigen 
herangezogen hat, auch von Amts wegen die Vergütung festsetzen. 
Gem. § 8 Abs. 8 JVEG ist vergütungsfähig nicht die tatsächlich aufgewandte, sondern die erforderli-
che Zeit . Dies ergibt sich auch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das heraus-
gestellt hat, dass das Gesetz dem mit der Festsetzung befassten Gericht keinen Raum für die freie 
Schätzung dieses Zeitraums gibt. Indes hat der BGH vorliegend allerdings nicht frei geschätzt, son-
dern in der Sache argumentiert. Im Verfahren nach § 4 Abs. 1 JVEG ist eine Begutachtung des Zeit-
aufwandes durch Einholung eines weiteren Gutachtens grundsätzlich nicht geboten. Weil der gericht-
liche Sachverständige auch bezüglich seiner Aufwendungen zu kosteneinsparendem Vorgehen ver-
pflichtet ist, kann er vorliegend das berechnete Geld für Arbeitskopien nicht erhalten. Er brauchte 
nichts mehr zu kopieren. 
Betreffend die Hilfskräfte gilt das Prinzip des vollen Aufwendungsersatzes dann, wenn notwendige 
Kosten zu ersetzen sind (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 JVEG). Das Gericht muss somit in die Lage ver-
setzt werden zu prüfen, wieso die Zuziehung einer Hilfskraft konkret geboten war, mit welchen Ver-
richtungen diese betraut wurde und welcher Zeitaufwand anfiel und wie viel warum bezahlt wurde. 
Bringt der Sachverständige keine Angaben, fehlen auch Grundlagen für eine richterliche Schätzung 
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infolge der Streichung dieser Rechnungsposition. 
Es ist somit anzuraten, immer nachvollziehbare, substantiierte und detaillierte Abrechnungen vorzule-
gen. Zwar bekommt man die Zeit der Rechnungserstellung nicht vergütet; der anstehende Fall belegt 
allerdings, dass es sich durchaus lohnt, auch auf die Rechnungsstellung Zeit zu verwenden und den 
Aufwand zu dokumentieren. 
Wird nämlich ein "Arbeitszettel" mit der Rechnung eingereicht, aus dem sich die geleisteten Zeiträu-
me mit den konkret erledigten Betätigungen ergibt, ist eine Kürzung nur noch möglich, wenn das Ge-
richt jeweils andere Zeiten konkret begründen kann. 
Bei Hilfskräften, für deren Tätigwerden Bezahlungen erst verlangt werden kann, nachdem sie diesen 
ausgezahlt worden ist, kann genügen, deren Rechnung vorzulegen, sofern aus diesen ihre Leistung 
konkret ersichtlich wird, ansonsten ist ein Vortrag erforderlich. 
 
 
5. Insolvenzrecht - Kenntnis der Zahlungsunfähigkei t des Auftraggebers (vorliegend 
    Arbeitgebers) 
 
Die Entscheidung bezieht sich auf §§ 130 Abs. 1, 130 Abs. 2 InsO. Die Leitsätze lauten: 
 
- Weiß ein Arbeitnehmer, dem der Arbeitgeber in der Krise noch Zahlungen auf rückständige 
  Lohnforderungen erbringt, dass der Arbeitgeber außerdem noch anderen Arbeitnehmern 
  Lohn schuldig ist, rechtfertigt allein diese Kenntnis nicht den Schluss auf die Zahlungsunfähig- 
  keit oder Zahlungseinstellung des Arbeitgebers. 
 
- Ist der Gläubiger ein Arbeitnehmer des Schuldners ohne Einblick in die Liquiditäts- oder 
  Zahlungslage des Unternehmens, trifft ihn in der ihm bekannten Krise insoweit keine Erkun- 
  digungspflicht. 
 
Diese Leitsätze sind auch auf den allgemeinen Geschäfts- und Vertragsumfang anzuwenden. 
Der Insolvenzverwalter hat die Zahlung angefochten. Die sog. Deckungsanfechtung nach 
§ 130 InsO trifft den Gläubiger, der das Geld erhalten hat, erst dann, wenn er die Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners zum maßgeblichen Zeitpunkt gekannt hat. 
 
Wir übergeben diese Entscheidung im Volltext; diese Entscheidung können Sie dann            / 
zitieren, wenn Sie vom Insolvenzverwalter einer insolventen Firma auf Rückzahlung von 
erhaltenen Beträgen in Anspruch genommen werden. 
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Urteil des BGH vom 19.02.2009  
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Die Vorstandschaft ist momentan dabei, das Jahresprogramm für das Jahr 2010 auszuarbeiten. 
Sie werden im Rahmen des nächsten Rundschreibens, voraussichtlich noch vor Jahreswechsel, das 
Jahresprogramm erhalten. Wir sind bestrebt, auch für das Jahr 2010 wieder ein interessantes, infor-
matives und kommunikatives Programm zusammenzustellen.  Helfen Sie uns bei der Zusammenstel-
lung des Jahresprogramms. 
 
Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen beispielsweise im Rahmen Ihrer Tätigkeit 
der Auffassung sind, dass Sie auch mit einem Vortrag zu den Veranstaltungen beitragen können, so 
greifen wir derartiges gerne auf. 
Wir würden uns freuen, wenn die eine oder der andere Sachverständige sich melden würde 
und uns mitteilen würde, dass er vor dem Auditorium der Mitglieder der VöS einen Vortrag 
halten will zu einem bestimmten Thema. 
 
Sie können uns selbstverständlich - worum wir Sie im Übrigen auch bitten - schriftliche Ver- 
öffentlichungen und schriftliche Ausführungen zukommen lassen, die wir dann in das Rund- 
schreiben aufnehmen, so können wir auch weiterbildend inhaltlich dieses Rundschreiben 
verfassen. 
 
Wir freuen uns auf ein Zusammentreffen anlässlich der nächsten Veranstaltungen; nehmen Sie bitte 
rege und zahlreich daran teil, melden Sie sich zuverlässig an; nur so kann unsere Vereinigung in der 
hektischen Zeit weiter bestehen und zielführend unsere Ziele anstreben und weiter verfolgen. 
 
Mit freundlichem kollegialem Gruß 
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............................................ 
Klaus Oberberger, Architekt, 1. Vorsitzender 
 


